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Sitzungsprotokoll 
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 

 
Sitzungstermin: Donnerstag, 06.11.2025 
Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr 
Sitzungsende:  17:35 Uhr 
Raum, Ort: Sitzungssaal, Sitzungssaal Kreisverwaltung, Auf dem Michaeliskloster 4, 

21335 Lüneburg 
Sitzungsart: öffentlich/nichtöffentlich 
 
Anwesenheitsliste 

Vorsitz 
 

Name  Bemerkung 
Janine Burkhardt   
 
Mitglieder des Gremiums (KTA) 
 

Name  Bemerkung 
Dr. Ralf Müller-Polyzou   
Antje Aden-Meyer   
Dietrich Bilgenroth   
Alexander Blume   
Julia B. Diehl   
Matthias Hoffmann   
Gudrun Hofmann   
Anna-Lena Narewski  bis 16:45 Uhr 
Silke Rogge   
Jürgen Scherf   
Dr. Inge Voltmann-Hummes   
 
Beratende Mitglieder 
 

Name  Bemerkung 
Heike Clasen-Gaß   
Gezal Schönfeldt  entschuldigt 
Günter Wernecke   
 
Stimmberechtigte Mitglieder 
 

Name  Bemerkung 
Uwe Hinners  Vertretung für Egbert Bolmerg 
 
Stellvertreter (beratende Mitglieder) 
 

Name  Bemerkung 
Daniela Laudan  bis 16:45 Uhr 
 
Verwaltung Landkreis 
 

Name  Bemerkung 
Ute Böther   
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Name  Bemerkung 
Juliane Palmer   
Yvonne Hobro   
Matthias Naß   
Christian Ratzeburg   
 
 
 
 
[Ende Anwesenheitsliste] 
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Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 
 

TOP Betreff Vorlage 
1 
 

Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 i.V.m. § 22 Geschäftsordnung  

2 
 

Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der 
Beschlussfähigkeit 

 

3 
 

Feststellung der Tagesordnung  

4 
 

Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 04.09.2025  

5 
 

Haushaltsplan 2026 für den Fachdienst Sozialhilfe und Wohngeld (50) 2025/317 

6 
 

Haushaltsplan 2026/Fachdienst 52 2025/291 

7 
 

Haushaltsplanung 2026 / Fachdienst 53 2025/312 

8 
 

Anfrage der Gruppe Die Linke/Die PARTEI vom 06.10.2025 zum Thema 
"Ablehnung des Antrags auf Einrichtung eines Frauenschutzbereichs in der 
stationären Wohnungslosenhilfe (HERBERGEplus)" 

2025/299 

9 
 

Gemeinsamer Antrag der Gruppe Die Linke/Die PARTEI sowie der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 20.10.2025 zum Thema "Erweiterung der 
stationären Wohnungslosenhilfe" 

2025/320 

10 
 

Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten  

11 
 

Beantwortung von Anfragen gem. § 17 Geschäftsordnung  

 

Öffentlicher Teil 
 

TOP Betreff Vorlage 
12 
 

Bei Behandlung eines nichtöffentlichen Tagesordnungspunktes Herstellung der 
Öffentlichkeit sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse und Schließung der Sitzung 

 

 

 
Ende der Tagesordnung 
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Protokoll 

Öffentlicher Teil 
 
 
TOP-Nr. 1  Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 i.V.m. § 22 Geschäftsordnung 

 
 
 
 
 
 

Auf Nachfrage der Vorsitzenden KTA Janine Burkhardt werden von den anwesenden Zuhörerinnen 
und Zuhörer keine Fragen zur Einwohnerfragestunde an den Landrat gerichtet.  
 

 
 
 
 

 
 
TOP-Nr. 2  Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Be-

schlussfähigkeit 
 

 
 
 
 
 

Die Vorsitzende KTA Janine Burkhardt eröffnet die Sitzung um 15:00 Uhr. 
 
Stellvertretend für den Landrat verpflichtet Frau Hobro das beratende Mitglied Frau Heike Clasen-Gaß 
und erklärt, dass sie ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch wahrzunehmen 
und die Gesetze zu beachten habe. Sie führt die Pflichtenbelehrung durch und weist ausdrücklich auf 
die auferlegten Verpflichtungen aus den §§ 40 - 42 NKomVG hin. Die §§ 40 – 42 NKomVG liegt dem 
beratenden Mitglied im Wortlaut vor.  
 
Anschließend stellt die Vorsitzende die Ordnungsmäßigkeit der Ladung und die Beschlussfähigkeit 
fest.  
 
Frau Hobro stellt dem Ausschuss Frau Juliane Palmer als neue Leiterin des Gesundheitsamtes vor. 
 

 
 
 
 

 
 
TOP-Nr. 3  Feststellung der Tagesordnung 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
 

Beschluss: 
 

Die Tagesordnung wird einvernehmlich festgestellt. 
 

 
 
 
 

 
 
TOP-Nr. 4  Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 04.09.2025 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig bei 1 Enthaltung 
 

  
Das Protokoll wird in Form und Inhalt genehmigt. 
. 
 

Herr Elspaß hat in der Sitzung am 04.09.2025 Herrn Wernecke und nicht Frau Kielies im Ausschuss 
vertreten. Insoweit erfolgt eine Änderung zur Anwesenheitsliste. 
 

 
 
 
 

 
 
TOP-Nr. 5  Haushaltsplan 2026 für den Fachdienst Sozialhilfe und Wohngeld (50) 

2025/317 
 

Abstimmungsergebnis: 
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Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 

 
Herr Ratzeburg trägt zu den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes, insbesondere zu den 
wesentlichen Veränderungen, vor und beantwortet Fragen des Ausschusses. 
 

 
 
 
 

 
 
TOP-Nr. 6  Haushaltsplan 2026/Fachdienst 52 

2025/291 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
 

Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
 

Herr Naß trägt zum Haushalt des Fachdiensts Senioren und Behinderte vor. Seitens der Verwaltung 
werden Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet. 
 

 
 
 
 

 
 
TOP-Nr. 7  Haushaltsplanung 2026 / Fachdienst 53 

2025/312 
 
 
 
 
 

Zum Haushalt des Gesundheitsamtes führt Frau Böther aus. Anschließend werden Fragen aus Rei-
hen der Mitglieder des Ausschusses beantwortet. 
 
KTA Antje Aden-Meyer übernimmt nach TOP 7 den Vorsitz der Ausschusssitzung. Die Tagesord-
nungspunkte 8 und 9 werden gemeinsam behandelt. 
 

 
 
 
 

 
 
TOP-Nr. 8  Anfrage der Gruppe Die Linke/Die PARTEI vom 06.10.2025 zum Thema "Ableh-

nung des Antrags auf Einrichtung eines Frauenschutzbereichs in der sta-
tionären Wohnungslosenhilfe (HERBERGEplus)" 
2025/299 

 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
 

Beschlussempfehlung: 
Für den Bereich der stationären Wohnungslosenhilfe hat die Lebensraum.Diakonie e.V. einen Antrag 
auf Einrichtung eines Frauenschutzbereichs gestellt. Diesem Antrag wurde seitens der Verwaltung 
eine Absage erteilt. Die Zahl wohnungsloser Frauen nimmt seit Jahren zu. Fachgremien auf Landes- 
und Bundesebene weisen auf die Versorgungslücke für diese Zielgruppe hin. Die Istanbul-Konvention 
verpflichtet Kommunen und Landkreise, geschlechterspezifische Schutzangebote vorzuhalten. Vor 
diesem Hintergrund bitten wir um Beantwortung folgender Fragen:  

1. Verfahrenshintergrund 

• Auf welcher rechtlichen Grundlage und in welchem Verfahren wurde die Entscheidung über die 
Ablehnung des Antrags getroffen?  
 

• Welche Stellen oder Fachabteilungen des Landkreises waren in die Entscheidung eingebunden? 

2. Begründung der Ablehnung 

• Welche konkreten Gründe führten zur Ablehnung des Antrags auf Erhöhung der Platzzahl von 62 
auf 72 Plätze mit einem separaten Frauenschutzbereich?  
 

• Wurden dabei die in den Antragsunterlagen angeführten rechtlichen Verpflichtungen (z. B. Istanbul-
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Konvention, Beschlüsse der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz, Empfehlungen der BAG 
Wohnungslosenhilfe) berücksichtigt? 

3. Bedarfslage 

• Wie schätzt die Kreisverwaltung selbst den aktuellen Bedarf an spezifischen stationären 
Schutzplätzen für wohnungslose Frauen im Landkreis Lüneburg und in der Region Nordost-
Niedersachsen ein?  
 

• Welche eigenen Daten oder Berichte liegen der Verwaltung hierzu vor? 

4. Alternativen & Perspektiven 

• Welche Alternativen zu dem von Lebensraum.Diakonie vorgeschlagenen Frauenschutzbereich sieht 
die Kreisverwaltung, um den besonderen Bedarfen wohnungsloser Frauen im Landkreis gerecht zu 
werden?  

• Welche Planungen bestehen, die Versorgungssituation für wohnungslose Frauen – insbesondere 
mit Blick auf Gewaltschutz – zu verbessern? 
 

 

Die Verwaltung beantwortet die Fragen1 bis 4 dieser Anfrage wie folgt:  
   
Erläuternde Einlassung der Verwaltung:  
   
Obdachlosigkeit ist kein persönliches Versagen, sondern Ausdruck sozialer und struktureller Brüche. 
Menschen können durch Jobverlust, Trennung, Krankheit (z.B. Drogen- oder Alkoholabhängigkeit) 
oder Schulden in diese Lebenslage geraten.  
   
Das Sozialgesetzbuch bietet mit den „Hilfen in besonderen Lebenslagen“ nach §§ 67 bis 69 SGB XII 
einen rechtlichen Rahmen, um wohnungslose Menschen auf ihrem Weg aus der Obdachlosigkeit zu 
unterstützen.  
   
Eine dieser Unterstützungsleistungen kann eine stationäre Hilfe nach § 67 SGB XII in einer wohn-
heimähnlichen oder betreuten Wohnform sein. Diese ist nicht zu verwechseln mit der Unterbringung 
von Wohnungslosen nach Ordnungsrecht, wozu die Gemeinden verpflichtet sind.  
 
Diese Unterbringung nach Ordnungsrecht erbringt der Lebensraum Diakonie e.V. für die Hansestadt 
Lüneburg in der Herberge Plus Auf dem Benedikt. Dort erfolgt auch eine Ansprache der wohnungslo-
sen Personen, wenn diese nach Einschätzung des Lebensraums Diakonie e.V. die Bereitschaft signa-
lisiert haben, ihre Situation verändern zu wollen, ob diese ein § 67-Angebot in Anspruch nehmen 
möchten. Der Lebensraum Diakonie e.V. erarbeitet mit diesen Personen dann einen Hilfeplan, dessen 
Ziel es ist, die Wiedereingliederung in ein selbstbestimmtes, stabiles Leben zu ermöglichen.  
   
Diese Angebote können wahlweise als ambulante oder stationäre Hilfen geplant werden. Stationäre 
Angebote, für die der Lebensraum Diakonie e.V.  62 Plätze bereithält, nehmen in der Regel Menschen 
in Anspruch, die aufgrund besonderer sozialer Schwierigkeiten (z.B. Langzeitobdachlosigkeit, psychi-
sche Erkrankung, Suchtproblematik) nicht sofort selbstständig wohnen können. Im stationären Ange-
bot bekommen die Menschen Unterkunft, Verpflegung und umfassende sozialpädagogische Beglei-
tung mit dem Ziel der sozialen Stabilisierung und Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben in einer 
eigenen Wohnung.  
   
1. Verfahrenshintergrund   
Auf welcher rechtlichen Grundlage und in welchem Verfahren wurde die Entscheidung über die Ab­
lehnung des Antrags getroffen?    
   
Rechtsgrundlage zum Abschluss von Vereinbarungen zwischen Trägern der Sozialhilfe und Leis-
tungserbringern ist § 77 SGB XII. Der Verhandlungsprozess wird durch eine schriftliche Aufforderung 
eingeleitet. Der Träger der Sozialhilfe wiederum entscheidet im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags, 
ob und mit welchem Inhalt er das Angebot annimmt. Kommt innerhalb von drei Monaten keine Eini-
gung zustande, kann eine gemeinsame Schiedsstelle angerufen werden, um über die strittigen Punkte 
zu entscheiden.  
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Der Lebensraum Diakonie e.V. hat beantragt, die Platzzahl für das stationäre Angebot von 62 auf 72 
Plätzen zu erweitern. Die zehn zusätzlichen Plätze sollen der Einrichtung eines Angebots für Frauen 
dienen.  
   
Der Lebensraum Diakonie e.V. hat die Idee, die Platzzahl zu erhöhen und ein Angebot für Frauen zu 
installieren, im Dezember 2024 mündlich kundgetan. Mit Schreiben vom 07.07.2025 wurden Entwürfe 
einer Konzeption sowie einer Leistungsvereinbarung und eine Kalkulation zugesandt.  
   
Der Landkreis Lüneburg ist in dieser Angelegenheit aktuell mit dem Landesamt für Soziales, Jugend 
und Familie im Kontakt und kann zum weiteren Verfahren derzeit keine verbindlichen Angaben ma-
chen, wobei erste Telefonate mit dem Land auf eine Ablehnung der Platzzahlerhöhung hindeuten.  
   
Welche Stellen oder Fachabteilungen des Landkreises waren in die Entscheidung eingebunden?   
   
Beim Landkreis Lüneburg wurde der Fachdienst Sozialhilfe und Wohngeld beteiligt, weil dort die Bud-
getverantwortung liegt. Der Fachdienst Pflege und Teilhabe für Erwachsene war eingebunden, da dort 
die Verantwortung für die Verhandlungen der Angebote nach § 67 SGB XII liegen.   
   
2. Begründung der Ablehnung   
Welche konkreten Gründe führten zur Ablehnung des Antrags auf Erhöhung der Platzzahl von 62 auf 
72 Plätze mit einem separaten Frauenschutzbereich?  
   
Die Einrichtung eines separaten Frauenschutzbereichs wurde und wird seitens des Landkreises aus-
drücklich begrüßt. Die Verwaltung hat sich vorab bei der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen 
(ZBS Nds) für Vorhaben im Bereich des § 67 SGB XII beraten lassen. Darüber hinaus hat ein Aus-
tausch mit dem Landkreis Nienburg stattgefunden, in dem bereits ein Frauenschutzbereich etabliert 
wurde.  
   
Die Auswertung der ZBS Nds ergab, dass in den vergangenen Jahren bereits durchschnittlich ca. 
zehn Frauen in dem stationären Angebot der Herberge Plus betreut wurden. Ferner gehen laut ZBS 
Nds die stationären Fallzahlen landesweit zugunsten der ambulanten Hilfe zurück.  
   
Zurzeit gibt es ca. 1.300 stationäre Plätze in Niedersachsen. Bezogen auf die Einwohnerzahl würden 
auf den Landkreis Lüneburg ca. 32 Plätze fallen. Das Angebot von 62 Plätzen liegt somit schon heute 
deutlich über dem Durchschnitt im Landesvergleich.  
   
Der Landkreis ist verpflichtet, Erweiterungen von Angeboten und zusätzliche Angebote mit dem Land 
abzustimmen.   
   
Die Entscheidung beinhaltet ausdrücklich keine Absage an einen gesonderten Frauenschutzbereich. 
Dem Lebensraum Diakonie e. V. wurde in einem persönlichen Gespräch am 19.09.2025 mitgeteilt, 
dass sie diesen entwickeln könne und der Landkreis die Einrichtung auch bei den Investitionskosten 
begleiten könnte, allerdings innerhalb des bestehenden Platzzahlrahmens.  
   
Wurden dabei die in den Antragsunterlagen angeführten rechtlichen Verpflichtungen (z. B.   
Istanbul-Konvention, Beschlüsse der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz, Empfehlungen 
der BAG Wohnungslosenhilfe) berücksichtigt?   
   
Mit der Unterstützung der Einrichtung eines besonderen Angebots für Frauen sieht der Landkreis Lü-
neburg die gesetzlichen Verpflichtungen als eingehalten an. Der Landkreis wäre dann einer der weni-
gen Landkreise in Niedersachsen, in dem ein solches Angebot vorgehalten wird.  
   
3. Bedarfslage   
Wie schätzt die Kreisverwaltung selbst den aktuellen Bedarf an spezifischen stationären  
Schutzplätzen für wohnungslose Frauen im Landkreis Lüneburg und in der Region Nordost- Nieder­
sachsen ein?    
Welche eigenen Daten oder Berichte liegen der Verwaltung hierzu vor?  
   
Dem Landkreis liegen keine Zahlen vor, welcher Anteil der obdachlosen Frauen, die in ein stationäres 
§ 67-Angebot übergehen möchten, tatsächlich ihren letzten festen Wohnsitz im Landkreis Lüneburg 
hatten.  
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Es ist davon auszugehen, dass die Obdachlosen, die sich derzeit im Landkreis Lüneburg aufhalten, 
vor der Obdachlosigkeit nicht sämtlich im Landkreis wohnhaft waren. Die Zuständigkeit des Landkrei-
ses umfasst nur das Gebiet des Landkreises und nicht die Region Nordostniedersachsen, für die der 
Lebensraum Diakonie e.V. zuständig ist. Mit dem oben angegebenen Angebot im Umfang von zehn 
Plätzen sähe der Landkreis den Bedarf für seine Region als gedeckt an.  
   
4. Alternativen & Perspektiven   
Welche Alternativen zu dem von Lebensraum Diakonie vorgeschlagenen Frauenschutzbereich sieht 
die Kreisverwaltung, um den besonderen Bedarfen wohnungsloser Frauen im Landkreis gerecht zu 
werden?    
Welche Planungen bestehen, die Versorgungssituation für wohnungslose Frauen – insbesondere mit 
Blick auf Gewaltschutz – zu verbessern?  
   
Der Landkreis begrüßt die Einrichtung eines stationären § 67-Angebots für Frauen durch den Lebens-
raum Diakonie e.V. e ausdrücklich und hat dies der Diakonie auch mitgeteilt. Daher entwickelt der 
Landkreis kein Alternativangebot.  
   
Für darüberhinausgehende Angebote im Bereich des Ordnungsrechts liegt die Zuständigkeit bei den 
Gemeinden. Die Verwaltung hat Kenntnis darüber, dass der Lebensraum Diakonie e.V. das Gespräch 
mit der Hansestadt sucht, um auch im Ordnungsbereich einen besonderen Schutzraum für obdachlo-
se Frauen zu entwickeln. 
 
TOP 8 und TOP 9 werden gemeinsam behandelt.  
 

 
 
 
 

 
 
TOP-Nr. 9  Gemeinsamer Antrag der Gruppe Die Linke/Die PARTEI sowie der Fraktionen 

Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 20.10.2025 zum Thema "Erweiterung der 
stationären Wohnungslosenhilfe" 
2025/320 

 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen bei 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 
 
 

Beschluss: 
 
Der Kreistag beschließt, die Platzzahl der stationären Wohnungslosenhilfe nach § 67 SGB XII beim 
Lebensraum.Diakonie e.V. um 10 Plätze zu erhöhen. Die zusätzlichen Plätze sind ausschließlich als 
Frauenschutzbereich einzurichten und vorzuhalten. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe 
von derzeit 35.000 Euro jährlich werden bereitgestellt. 
 

KTA Janine Burkhardt begründet den gemeinsamen Antrag der Gruppe Die Linke/Die PARTEI sowie 
der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und SPD. Sie führt u. a. dazu aus, dass wohnungslose Frauen 
besonderen Risiken wie Gewalt, sexueller Ausbeutung und Diskriminierung ausgesetzt seien und 
verweist auf die Istanbul-Konvention. 

EKR Frau Hobro und Herr Naß nehmen für die Verwaltung ausführlich Stellung. Insbesondere wird 
herausgestellt, dass die Aufgabe der Beseitigung von Obdachlosigkeit, die bei den Kommunen liege, 
von den stationären Hilfen im Rahmen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialen 
Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) zu unterscheiden sei. Letztere fallen in die Zuständigkeit des Landes 
als überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Das Land habe der Erhöhung der beantragten Platzzahl 
telefonisch gegenüber dem Landkreis nicht zugestimmt. Die schriftliche Bestätigung hierzu stehe noch 
aus. Der Landkreis begrüßt ausdrücklich die Einrichtung eines Frauenschutzbereichs im Rahmen der 
stationären Hilfe, diese solle und könne jedoch innerhalb der vorhandenen Platzkapazität erfolgen. 

Es wird kontrovers über die Ausführungen und den Antrag diskutiert. 
Die Sitzung wird von 16:50 Uhr bis 17:00 Uhr unterbrochen. 
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TOP-Nr. 10  Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten 

 
 
 
 
 
 

EKR Frau Hobro informiert zum Projekt „Viel(falt) geschafft!“, bei dem am 15.11.2025 in der VHS 
Lüneburg mehrere Personen unter dem Motto „Ankommen. Bleiben. Weitergeben“ ihre 
Migrationsgeschichte vorstellen. 
 

 
 
 
 

 
 
TOP-Nr. 11  Beantwortung von Anfragen gem. § 17 Geschäftsordnung 

 
 
 
 
 
 

KTA Silke Rogge fragt, weshalb über die Handlungsempfehlungen in der ReKAP diskutiert wurde, 
obwohl diese Empfehlungen bewusst nicht Inhalt des örtlichen Pflegeberichts seien.  
EKR Frau Hobro erläutert, dass die Verwaltung die Handlungsempfehlungen nicht aktiv in die ReKAP 
eingebracht habe, diese jedoch u. a. aus den politischen Vorlagen in der Öffentlichkeit bekannt seien 
und eine Diskussion hierüber nicht unterbunden werden könne. 
 

 
 
 
 
 

Öffentlicher Teil 
 
 
TOP-Nr. 12  Bei Behandlung eines nichtöffentlichen Tagesordnungspunktes Herstellung 

der Öffentlichkeit sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefass-
ten Beschlüsse und Schließung der Sitzung 
 

 
 
 
 
 

Die stellvertretende Vorsitzende Frau KTA Aden-Meyer schließt die Sitzung um  17:35 Uhr. 
 

 
 
 
 
 

 
Ende des Protokolls 

 
Vorsitz:  

Janine Burkhardt 
Vorsitzender 
 
 
Protokollführung: 

 
 
 
Ausschussbetreuung: 

Kerstin Bendler 
 
 
[Dokumentende] 
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